
VERFAHRENSVERMERKE
1. Die Stadt Bad Weißenstadt hat in ihrer Sitzung vom 12.09.2024 die Aufstellung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan "Sondergebiet Photovoltaik - Solarpark Lehsten-Grub" mit integriertem Grünordnungsplan 
und Vorhaben- und Erschließungsplan beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am  .....................  
ortsüblich bekannt gemacht.

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Sondergebiet Photovoltaik - Solarpark Lehsten-Grub" 
mit integriertem Grünordnungsplan und Vorhaben- und Erschließungsplan in der Fassung vom  .....................  
hat in der Zeit vom  .....................  bis einschließlich  .....................  stattgefunden.

 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Sondergebiet Photovoltaik - Solarpark Lehsten-Grub" 
mit integriertem Grünordnungsplan und Vorhaben- und Erschließungsplan in der Fassung vom  .....................  
hat in der Zeit vom  .....................  bis einschließlich  .....................  stattgefunden.

 
4. Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Sondergebiet Photovoltaik - Solarpark 
Lehsten-Grub" mit integriertem Grünordnungsplan und Vorhaben- und Erschließungsplan in der Fassung 
vom  .....................  wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs.2 BauGB in der Zeit vom .....................  bis 
einschließlich.....................  öffentlich ausgelegt.

 
5. Zu dem Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Sondergebiet Photovoltaik - Solarpark 
Lehsten-Grub" mit integriertem Grünordnungsplan und Vorhaben- und Erschließungsplan  in der Fassung 
vom  .....................  wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom  .....................  bis einschließlich  .....................  beteiligt.

 
6. Die Stadt Bad Weißenstadt hat mit Beschluss vom  .....................  den Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan "Sondergebiet Photovoltaik - Solarpark Lehsten-Grub" mit integriertem Grünordnungsplan 
und Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß § 10 Abs.1 BauGB in der Fassung vom  .....................  als 
Satzung beschlossen.

 
Stadt Bad Weißenstadt, den .......................

 
_______________________________________        (Siegel)
Matthias Beck, 1. Bürgermeister

 
7. Ausgefertigt

 
Stadt Bad Weißenstadt, den .......................

 
_______________________________________        (Siegel)
Matthias Beck, 1. Bürgermeister

 
8. Der Satzungsbeschluss zu dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Sondergebiet Photovoltaik - 
Solarpark Lehsten-Grub"mit integriertem Grünordnungsplan und Vorhaben- und Erschließungsplan wurde am 
.................................gemäß §19 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten

 
Stadt Bad Weißenstadt, den .......................

 
_______________________________________        (Siegel)
Matthias Beck, 1. Bürgermeister

Vorhabenträger:

VorentwurfPlan:
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Marktredwitz, den 05.02.2026

Landschaftsschutzgebiet (LSG)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft.
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Höhenangaben DHHN - Maße aus  BayernAtlas 2025

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)
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Maß der baulichen Nutzung 
Im Geltungsbereich ist innerhalb der Baugrenzen die Errichtung von fest 
aufgeständerten Solarmodulen mit Antireflexbeschichtung zulässig. Die 
Fundamentierung der Modulträger ist mit Schraub-, Ramm- oder 
Bohrpfählen durchzuführen, um die Bodenversiegelung 
so gering wie möglich zu halten. Die Regelsystemhöhe der 
Photovoltaikanlage ist auf maximal 3,00 m begrenzt, gemessen von 
OK-natürliches Gelände zur Moduloberkante. Innerhalb der festgesetzten 
Baugrenzen sind Nebenanlagen, die der Übertragung, Umwandlung 
und Speicherung der Solarenergie dienen, mit einer maximalen Bauhöhe 
von 3,50 m, gemessen von der OK-natürliches Gelände. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird bei der TF 1 Nord mit 0,60 und bei der 
TF 2 Süd mit 0,65 festgesetzt. Der Anteil der die horizontal 
überdeckenden Gesamtmodulfläche darf somit bei der TF 1 Nord 60 % 
und bei der TF 2 Süd 65 % der Sondergebietsfläche nicht überschreiten.
Entlang der Waldflächen wird zwischen Waldrand und Zaun ein Abstand 
von 10m eingehalten.

H/B = 759 / 759 (0.58m²) Allplan 2024


